
Förderverein der Mittelschule Niederwiesa e. V.

c/o Oberschule Niederwiesa
Mühlenstraße 21
09577 Niederwiesa

Satzung
§1 Name und Sitz

(1) Der Name des Vereins ist "Förderverein der Mittelschule Niederwiesa"

(2) Sitz des Vereins ist Niederwiesa. Der Verein strebt an, in das Vereinsregister eingetra-
gen zu werden.

§2 Zweck und Aufgaben

(1) Der Verein hat den Zweck, die Schule in ihrer Erziehungs- und Bildungsaufgabe auf 
der Basis der Gemeinnützigkeit zu unterstützen.

(2) Der Verein fördert in erster Linie die außerunterrichtliche Arbeit an der Schule (Freizeit-
gestaltung) sowie kulturelIe und sportliche Höhepunkte im laufenden Schuljahr.

(3) Der Verein ist überparteilich und unkonfessionelI.

(4) Der Verein bemüht sich um die Verbindung mit allen Partnern des Territoriums, die das 
Interesse an der Entwicklung der Mittelschule Niederwiesa bekunden.

(5) Der Verein unterstützt die Organisation, Durchführung und Finanzierung von Klassen-
fahrten und Projekttagen.

(6) Alle Leistungen des Vereins erfolgen freiwillig; ein Rechtsanspruch auf sie besteht 
nicht.

(7) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

(8) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(9) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnittes "steuerbegünstigende Zwecke" der Abgabeordnung.

§3 Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft ist für jede volljährige Person und für juristische Personen offen. 

Die Mitgliedschaft kann versagt werden, wenn sich natürliche oder juristische Personen 
gegen die Prinzipien der Grundordnung bekennen oder dies durch Handlungen glaub-
haft machen. 

Jugendliche können dem Verein mit Zustimmung der gesetzlichen Vertreter beitreten.

(2) Der Eintritt in den Verein erfolgt durch eine schriftliche Willenserklärung des Antragstel-
lers gegenüber dem Vorstand. Die Antragstellung begründet die Beitragspflicht.

(3) Die Mitgliedschaft wird beendet durch
- Tod
- Austritt
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- Ausschluss
Ein Rechtsanspruch auf Überbrückungsrückzahlung besteht nicht.

(4) Der Austritt erfolgt durch eine schriftliche Willenserklärung gegenüber dem Vorstand.

(5) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen 
werden, wenn Verhalten und Ziele des Mitgliedes nicht mit der Satzung oder den Prin-
zipien der Grundordnung vereinbar sind.

Die Gründe für den beabsichtigten Ausschluss sind der Person schriftlich mitzuteilen. 
Diese erhält die Möglichkeit, zu den Vorwürfen vor dem Vorstand Stellung zu nehmen. 
Gegen den Ausschluss kann binnen vier Wochen nach Bekanntmachen des Beschlus-
ses Widerspruch bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden. Die nächste ordent-
liche Mitgliederversammlung entscheidet endgültig.

(6) Wenn ein Mitglied mit der Beitragszahlung von mehr als 2 Jahren im Rückstand ist
      kann es automatisch ausgeschlossen werden.

§4 Beiträge, Haushalt und Vermögen

(1) Der Verein finanziert seine Tätigkeit aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und öffentlichen 
Fördermitteln. Die Aufnahmegebühr beträgt  2,50 € für natürliche Personen und 10 € 
für juristische Personen. Die Beitragsordnung wird durch die Mitgliederversammlung 
jährlich neu festgelegt und beschlossen. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur entsprechend der Satzung verwendet werden. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
übermäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt die Geschäftsordnung.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(5) Der Vorstand legt innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres die 
Haushaltsrechnung der Mitgliederversammlung vor. Es sind Einnahmen, Ausgaben 
und Vermögen des Vereins darzustellen. Der Nachweis der Haushaltsführung des ab-
gelaufenen Geschäftsjahres erfolgt in der ersten Mitgliederversammlung im neuen Ge-
schäftsjahr. Die Mitgliederversammlung kann bei vermuteten Unstimmigkeiten die 
Überprüfung durch einen unabhängigen Prüfer verlangen.

(6) Die Entlastung des Vorstandes ist erst nach erfolgtem Nachweis der Haushaltsführung 
zulässig.

§5 Haftung

(1) Der Verein haftet gegenüber Dritten für schädigende Handlungen seiner Vorstandsmit-
glieder nach Maßgabe des § 31 BGB.
Die Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
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§6 Organe des Vereins

(1) Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

(2) Die Arbeit in den Organen ist eine ehrenamtliche Tätigkeit.

§7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Gremium des Vereins.

(2) Die Mitgliederversammlung
- bestellt und entlastet den Vorstand
- bestimmt Inhalt und Änderung der Satzung
- beschließt über Rechtsgeschäfte, zu denen der Vorstand nicht berechtigt ist
- beschließt über die Auflösung des Vereins und über die Verwendung des Vereins-
  vermögens nach Auflösung
- entscheidet endgültig über Widersprüche
- beschließt über Zuführung und Entnahme von Rücklagen.

(3) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Den 
Termin bestimmt der Vorstand und lädt schriftlich durch Anschreiben mit einer Frist von 
zwei Wochen ein.

(4) Der Vorstand ist berechtigt, außerordentliche Mitgliederversammlungen einzuberufen. 
Außerdem ist vom Vorstand eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberu-
fen, wenn dies von mindestens 25 % der Mitglieder verlangt wird.

(5) Die Mitgliederversammlung und die darin gefassten Beschlüsse werden schriftlich pro-
tokolliert. Die Protokolle werden beim Vorstand aufbewahrt. Sie sind den Vereinsmit-
gliedern zur Einsicht offen.

§8 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus
- einem Vorsitzenden
- einem Stellvertreter des Vorsitzenden
- einem Protokollführer und
- einem Finanzbeauftragten.

Diese bilden den Vorstand im Sinne des § 26 BGB.
Die Mitgliederversammlung kann weitere Vorstandsmitglieder bestellen.

(2) Der Vorstand wird für vier Jahre gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig.

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und vertritt den Verein nach außen. Ge-
richtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei Vorstandsmitglieder gemein-
sam vertreten.

(4) Der Vorstand ist berechtigt, Verpflichtungen einzugehen, die das Vermögen des Ver-
eins belasten. Es dürfen jedoch nicht mehr als 75 % des Vereinsvermögens ausgege-
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ben werden. Ausgaben über 1000 € bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversamm-
lung.

(5) Der Vorstand wird auf der Grundlage von Wahlvorschlägen gewählt. Jedes Mitglied ist 
berechtigt, Wahlvorschläge einzubringen. Die Wahl erfolgt, falls kein Mitglied wider-
spricht, einzeln und in offener Abstimmung. Andernfalls ist eine geheime Wahl durch-
zuführen. Als gewählt gelten die Mitglieder, welche die meisten Stimmen auf ihre Per-
son erhalten. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stichwahl.

(6) Alle Vorstandssitzungen sowie die darin gefassten Beschlüsse werden schriftlich proto-
kolliert. Die Protokolle werden vom Protokollführer und vom Vorstandsvorsitzenden 
bzw. Stellvertreter des Vorsitzenden unterschrieben und beim Vorstand aufbewahrt.

§9 Beschlußfassung

(1) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß 
eingeladen wurden.

(2) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.

Beschlüsse, mit denen die Satzung geändert werden soll bzw. die die Auflösung des 
Vereins zum Ziel haben, bedürfen der 2/3 -Mehrheit der Anwesenden.

Der Zweck des Vereins kann nur einstimmig geändert werden.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder an-
wesend sind. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet der Vorsitzende.

§10 Auflösung des Vereins

(1) Wird der Verein aufgelöst, führt dies zur Liquidation des gegenständlichen Vereinsver-
mögens, soweit die Berechtigten die Gegenstände nicht als solche übernehmen wol-
len. Die Liquidation obliegt dem Vorstand.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-
mögen des Vereins an die Gemeinde Niederwiesa, die es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

(3) Der Beschluss darf erst nach Zustimmung des Finanzamtes ausgeführt werden.

Niederwiesa, am 05.10.1998

Fassung vom 05. November 2015 (Änderung: §10, Abs. 2 mit einstimmigen Beschluss der Mitgliederver-
sammlung an geltendes Recht angepasst.)

Fassung vom 15. November 2018 (Ergänzung $3, Abs. 6 mit einstimmigen Beschluss der Mitgliederver-
sammlung)


